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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1998

Rechtssatz

§ 5 Abs 4 StVO bedeutet eine Einschränkung der persönlichen Freiheit des zu Untersuchenden, weshalb der Eingri4

möglichst gering gehalten

werden soll und eine Verbringung nur zur nächstgelegenen Dienststelle, bei der sich ein Alkomat befindet, zulässig ist.

Daraus

ergibt sich, daß der Zweck dieser Bestimmung darin besteht, Personen,

deren Freizügigkeit gegeben ist, zu schützen. Ist hingegen die Freizügigkeit einer Person, weil sie verhaftet ist, nicht

mehr gegeben, kann § 5 Abs 4 StVO, soweit es um die Verbringung zur nächstgelegenen Dienststelle geht, seine

Schutzfunktion nicht erfüllen.

In einem solchen Fall ist daher die Verbringung zu einem anderen Gendarmerieposten, der sich auf dem Weg zu jenem

Ort, an den der Betro4ene im gerichtlichen Auftrag zu überstellen ist, be=ndet, zwecks Vornahme des Alkotestes

zulässig.

Schlagworte

Freizügigkeit, nächstgelegene Dienststelle, Alkotest

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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